
 

 
© Mathias Jensch Versicherungsmakler GmbH & Co. KG  

Kfz-Flotten-Versicherung  
für ambulante Pflegedienste 

 
 
Ihr Fuhrpark ist ein wesentlicher Bestandteil Ihres Unternehmens. Mit dem Betrieb ihrer Fahrzeuge hängen erhebliche Gefahren 
zusammen. Wir bieten Ihnen mit unserem Komfort-Schutz für Fahrzeugflotten ein Höchstmaß an Sicherheiten. 
 

Versicherte Fahrzeuge: 
 
• PKW 
• Lieferwagen 
• LKW 
• Anhänger 
• Krankenwagen 
• Sonstiges (z.B. Gabelstapler) 
 

Versicherbare Leistungsbausteine: 
 
• Kfz-Haftpflicht-Versicherung 
• Kfz-Fahrzeug-Versicherung mit Vollkasko und Teilkasko 
• Kfz-Schutzbrief 
• GAP-Deckung für Leasing-Fahrzeuge 
 
Hinweis:  

Die GAP-Deckung ersetzt im Schadenfall (bei Diebstahl oder Totalschaden des Kfz) die Differenz zwischen dem Widerbeschaffungswert 
des Fahrzeugs und seinem Abrechnungswert lauf Leasingvertrag. 
 
Vertragsgrundlagen sind die Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Kfz-Versicherung sowie ein besonderes Bedingungswerk, 
das auf die speziellen Bedürfnisse abgestellt ist. 
 
 

So sind beispielsweise beitragsfrei mitversichert: 
 
• Kfz-Haftpflicht-Versicherung mit einer Deckungssumme von 100 Mio. EUR pauschal für Personen-, Sach- und Vermögensschäden; 
   je verletzte oder getötete Person beträgt die Versicherungssumme jedoch maximal 8 Mio. EUR 
• Mitversicherung von Schäden durch „Grobe Fahrlässigkeit“ 
• Mitversicherung von Sonderzubehör bis 100.000,- EUR (z.B. Navigationsgeräte, nachträglich angebrachte Fahrzeugbeschriftungen) 
• Mitversicherung von Schäden durch Marderbiss in der Teilkaskoversicherung 
• Mitversicherung von Tierkollisionen (z.B. durch Haarwild, Pferde, Rinder, Hunde und Katzen) 
• Mitversicherung des Kfz-Schutzbrief für alle PKW 
• Geringer Verwaltungsaufwand durch einheitliche Tarifierung  
• Keine Kilometerbeschränkung  
• Keine Fahrerbeschränkung  
• Keine Ratenzahlungszuschläge bei unterjährlicher Zahlweise  
• Selbstbehaltverzicht bei Glasreparaturen  
• Neuwagen-Entschädigung bis zu 12 Monaten  
• Schnelle und kompetente Schadenregulierung 
 

Konditionen:  
 
auf Anfrage und Kenntnis der Vorschadenquote 
 

Mögliche Tarif-Einstufungen: 
 
• Einstufung nach vorhandenem SFR (Schadenfreiheitsrabatt); individuell für jedes Fahrzeug einzeln 
• Einstufung nach SFR (Schadenfreiheitsrabatt) mit einem einheitlichen Beitragssatz für jedes Fahrzeug (z.B. mit 40 %) 
• Einstufung mit einer festen Prämie je Kfz in der Kfz-Haftpflicht, Vollkasko oder Teilkasko (Stückprämien-Modell) 
 

Voraussetzungen: 
 
• Kfz-Flotte ab 1 Fahrzeug 


